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Kenntlichmachung von Zusatzstoffen 

entsprechend (§9 ZzulV) Zusatzstoff-Zulassungsverordnung 

	Kennziffer
	Erforderlicher Hinweis der Zusatzstoffe

	1
	„mit Farbstoff“

	2
	„konserviert“

	3
	„mit Antioxidationsmittel“

	4
	„mit Geschmacksverstärker“

	5
	„geschwefelt“

	6
	„geschwärzt“

	7
	„gewachst“

	8
	„mit Phosphat“

	9
	„mit Süßungsmittel“

	10
	„mit Süßungsmitteln“

	11
	mit einer Zuckerart und Süßungsmittel

	12
	nur bei Tafelsüßen zusätzlich zur Angabe
„mit Süßungsmittel“: „auf der Grundlage von ...“

	13
	enthält eine „Phenylalaninquelle“
(zusätzlich zur Angabe „mit Süßungsmittel“)

	14
	„kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“
(zusätzlich zur Angabe „mit Süßungsmittel“)

	15
	„unter Schutzatmosphäre verpackt“

	16
	„chininhaltig“

	17
	„koffeinhaltig“

	18
	„mit Milcheiweiß“

	20
	„mit Taurin“

	99
	„keine kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe“

	
	Ist ein Artikel mit mehreren Kennziffern versehen, sind auch mehrere Hinweise erforderlich.
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